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unter anderem für den Fall einer unverschuldet unterbliebenen 
Anzeige. Bei dieser konnte der Versicherer mit Rücksicht auf die 
höhere Gefahr ab dem Beginn der laufenden Versicherungsperi-
ode eine dem Risiko angemessene, höhere Prämie verlangen. Für 
den Fall, dass der Versicherer nach den für seinen Geschäftsbe-
trieb maßgebenden Grundsätzen das höhere Risiko überhaupt 
nicht angenommen hätte, bestand für ihn ein Kündigungsrecht.

Das neue Recht
Das neue Versicherungsvertragsgesetz hat die vorvertragliche 
Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers in seinem §  19 nun-
mehr an einigen Stellen inhaltlich verändert. Dabei stand eine 
stärkere Berücksichtigung der Interessen des Versicherungsneh-
mers im Vordergrund. 

Die generellen Regelungen der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
aus den §§ 19 bis 22 VVG finden im Grundsatz auf sämtliche Ver-
sicherungssparten Anwendung. Für Kranken- und Lebensversi-
cherungsverträge ist sie gesetzlich modifiziert.

Nachfrage in Textform
Dem Versicherungsnehmer soll mit der Neuregelung das Risiko 
einer Fehleinschätzung der Gefahrerheblichkeit eines Umstandes 
genommen werden. Dazu schränkt das neue Recht die vorver-
tragliche Anzeigepflicht auf solche dem Versicherungsnehmer 
bekannte und erhebliche Gefahrumstände ein, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat.

Stellt der Versicherer seine Risikofragen demnach zum Beispiel 
gar nicht oder mündlich und geht der Versicherungsnehmer auf 
diese nicht ein, liegt keine Verletzung der Anzeigeobliegenheit 

vor. Dem Versicherer stehen in einem solchen Fall die mit einer 
Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigeobliegenheit verbun-
denen Rechte aus § 19 VVG nicht zu.

Bei Arglist des Versicherungsnehmers wird in der Literatur je-
doch diskutiert, ob allein das Verschweigen eines gefahrerheb-
lichen Umstandes, nach welchem der Versicherer nicht oder nur 
mündlich gefragt hat, ein Anfechtungsrecht des Versicherers 
nach § 22 VVG i.V.m. § 123 Bürgerliches Gesetzbuch begründen 
kann, wie es in der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundes-
regierung zur Reform des Versicherungsvertragsrechts als Mög-
lichkeit beschrieben ist. 

Da eine arglistige Täuschung im Wege des Verschweigens als 
Unterlassen eine Rechtspflicht des Versicherungsnehmers zum 
Handeln - in diesem Fall eine Aufklärungspflicht - voraussetzt, 
ist dabei Mittelpunkt der Diskussion, ob eine solche Aufklärungs-
pflicht für die geschilderte Situation besteht.

Bis zur Abgabe der Vertragserklärung
Im Unterschied zum alten Recht hat der Versicherungsnehmer 
seine vorvertragliche Anzeigepflicht bereits erfüllt, wenn er die 
ihm bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung erheblichen und be-
kannten Gefahrenumstände anzeigt (§ 19 Absatz 1 Satz 1 VVG). 
Die Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
liegt in der Stellung seines Versicherungsantrages („Antrags-
Modell“), im Falle eines Antrags durch den Versicherer in seiner 
Annahmeerklärung („Policen-Modell“). 

Wie der Fall einer mit Risikoangaben begleiteten Aufforderung 
des Versicherungsnehmers zu einem Versicherungsantrag des 
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Versicherers eingeordnet werden soll (sogenanntes Invitatio-Mo-
dell), wird in der Fachliteratur diskutiert. Ein Ende der Anzeige-
pflicht erst mit bindender Annahme des versichererseitigen Ver-
sicherungsantrages durch den Versicherungsnehmer wird teil-
weise als zu weitgehend empfunden. Der Versicherungsnehmer 
meine, beim Invitatio- wie beim Antrags-Modell, mit Abgabe sei-
ner auffordernden Erklärung seine ihm obliegende Pflicht bereits 
erfüllt zu haben.

Die spontane, vorvertragliche Anzeigepflicht des alten Rechtes 
endete dagegen erst bei Schließung des Vertrages, also wenn 
beide Parteien ihren entsprechenden Willen kundgetan haben. 

Dies führte zu einer ungefragten Nachmeldepflicht anzeigepflich-
tiger Umstände für den Versicherungsnehmer bis zur endgültigen 
Einigung von Versicherer und Versicherungsnehmer.

Nach dem neuen Recht ist der Versicherungsnehmer nach Ab-
gabe seiner Vertragserklärung nur noch zur Anzeige verpflich-
tet, wenn der Versicherer vor seiner eigenen Annahme Fragen zu 
erheblichen Gefahrumständen in Textform stellt (§ 19 Absatz 1 
Satz 2 VVG).

Rechte des Versicherers bei unterbliebener Anzeige
Auch das neue Recht sieht für den Versicherer in § 19 Absatz 2 
bis 4 VVG bei unterbliebener Anzeige im Grundsatz die Möglich-
keit eines Rücktritts oder einer Kündigung vor, beide fristgebun-
den auf einen Monat (§ 21 Absatz 1 VVG). 

Sofern aus Sicht des Gesetzgebers vertretbar, bevorzugt er mit 
der gesetzlichen Regelung gegenüber Rücktritt und Kündigung 
den Erhalt des Versicherungsschutzes, wenngleich zur Wahrung 
der Interessen des Versicherers möglicherweise in modifizierter 
Form. 

Nicht nur eine Anpassung der Prämie, sondern – neu geregelt – 
auch eine Anpassung der Bedingungen (etwa die Einführung 
von Ausschlusstatbeständen) können vom Versicherer unter be-
stimmten Umständen verlangt werden.

Die Anknüpfungspunkte für Rücktritt und Kündigung haben sich 
verändert. Sie orientieren sich noch detaillierter als früher an den 
einzelnen Verschuldensgraden des Versicherungsnehmers für das 
Unterbleiben der Anzeige. 

So sieht der Gesetzgeber das Rücktrittsrecht nur für den Fall ei-
ner grob fahrlässigen oder einer vorsätzlich unterbliebenen An-
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zeige vor. Bei unverschuldet oder aufgrund einfacher Fahrlässig-
keit unterbliebener Anzeige steht dem Versicherer lediglich die 
fristgebundene Möglichkeit einer Kündigung zu.

Aus Sicht des Versicherungsnehmers ist die Möglichkeit des Ver-
sicherers zum Rücktritt in der Rechtsfolge gravierender als die 
Möglichkeit zur Kündigung. Denn der Rücktritt bewirkt die Rück-
abwicklung des Vertragsverhältnisses, die Kündigung lediglich 
seine Beendigung für die Zukunft. 

War vor dem Rücktritt des Versicherers ein Versicherungsfall be-
reits eingetreten, ist der Versicherer nach dem Rücktritt nicht 
mehr leistungspflichtig. Lediglich, wenn die Verletzung der Anzei-
gepflicht sich auf einen Umstand bezog, der weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist, bleibt seine Leistungspflicht bestehen (§ 21 
Absatz 2 VVG). 

Im Fall einer arglistigen Verletzung der Anzeigepflicht ist der Ver-
sicherer zur Leistung nicht verpflichtet. Auch wenn ein Rücktritt 
im Allgemeinen dazu führt, dass die Vertragsparteien sich die ge-
genseitig erhaltenen Leistungen zurückzugewähren haben, steht 
dem Versicherer beim Rücktritt wegen Verletzung der Anzeige-
pflicht die pro-rata-temporis-Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung dennoch zu (§ 39 Absatz 1 Satz 2 VVG). Bei 
unverschuldeter, leicht oder grob fahrlässiger Anzeigepflichtver-
letzung sind sowohl Rücktritts- als auch Kündigungsrecht in ih-
rem jeweiligen Anwendungsfall zugunsten des Versicherungs-
nehmers noch weiter eingeschränkt. 

Wenn der Versicherer in diesen Fällen den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände - wenn auch zu an-
deren Bedingungen - geschlossen hätte, steht dem Versicherer 
statt des Rücktritts- bzw. Kündigungsrechtes lediglich das Recht 
zu, die anderen Bedingungen zum Vertragsbestandteil zu ma-
chen. Dies geschieht bei leicht oder grob fahrlässigem Verhalten 
rückwirkend zum Vertragsschluss, bei unverschuldeter Anzeige-
pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode (§  19 
Absatz 4 VVG).

Wenn sich der Vertrag durch die Anpassung des Versicherers 
zu Lasten des Versicherungsnehmers so weitgehend ändert, 
dass die Prämie um mehr als 10 % angehoben oder die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand ausgeschlossen 
wird, steht dem Versicherungsnehmer ein fristloses Kündigungs-
recht zu. Dieses muss er allerdings innerhalb eines Monats nach 

Zugang der Mitteilung des Versicherers ausüben (§ 19 Absatz 6 
VVG).

Von den Möglichkeiten des Versicherers zu Rücktritt, Kündigung 
oder Vertragsanpassung unberührt ist sein Recht, den Versiche-
rungsvertrag für den Fall einer arglistigen Täuschung durch den 
Versicherungsnehmer anzufechten (§ 22 VVG).

Hinweispflicht und Kenntnis des Versicherers
Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpassung stehen dem Ver-
sicherer jedoch nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat. Auch auf das Recht zur Kün-
digung seitens des Versicherungsnehmers bei geschilderter prä-
mien- oder bedingungsseitiger Veränderung des Versicherungs-
schutzes muss der Versicherer hinweisen. Kenntnis des Versiche-
rers von dem nicht angezeigten Gefahrumstand oder der Unrich-
tigkeit der Anzeige schließt die genannten Rechte für den Versi-
cherer ebenfalls aus.

Fristen für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Seine Rechte nach § 19 Absatz 2 bis 4 VVG muss der Versiche-
rer innerhalb eines Monats nach Kenntnis von der Verletzung der 
Anzeigepflicht schriftlich geltend machen (§ 21 VVG) und dabei 
auch begründen, worauf er seine Erklärung stützt. Er darf auch 
noch nachträglich Gründe nachschieben, soweit für diese die ge-
nannte Frist noch nicht verstrichen ist. 

Eine neue allgemeine Ausschlussfrist in § 21 Absatz 3 VVG sorgt 
dafür, dass die Rechte des Versicherers aus § 19 Absatz 2 bis 4, 
von Sonderregelungen abgesehen, nach Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss, im Fall vorsätzlicher oder arglistiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht durch den Versicherungsnehmer, nach 
Ablauf von zehn Jahren nach Vertragsschluss erlöschen. 

Abweichung zum Nachteil des Versicherungsnehmers
Abweichungen von den gesetzlichen Regelungen der §§ 19 bis 22 
VVG sowie noch weiterer in § 32 VVG aufgeführter Vorschriften 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers sind nicht zulässig. Des-
sen ungeachtet lässt das Gesetz jedoch für Anzeigen, zu denen 
der Versicherungsnehmer nach den geschilderten und weiterer 
ausdrücklich aufgeführter Vorschriften verpflichtet ist, die Ver-
einbarung der Schrift- oder aber auch der Textform zu (§ 32 Satz 
2 VVG).

  Dr. Anja Funk-Münchmeyer
an.funk@funk-gruppe.de
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„Ehrenamt schützt vor Haftung nicht“ – diese Aussage verdeut-
lichte die frühere pauschale Haftung unabhängig vom Verschul-
densgrad, also auch bei leichter Fahrlässigkeit, für ein Ehrenamt 
– und zwar gegenüber der Organisation als auch gegenüber Drit-
ten. 

Während die Haftung im Innenverhältnis grundsätzlich ein-
schränkbar und z. B. auch der Verschuldensgrad der leichten Fahr-
lässigkeit abdingbar war, galt die Haftung gegenüber Dritten nach 
den Grundsätzen „persönlich, unbeschränkt in der Höhe und im 
Sinne einer gesamtschuldnerischen Haftung“ mit dem Privatver-
mögen. 

Das Ausmaß dieses Haftungspotenzials führte häufig dazu, dass 
das eigene Engagement von vielen ehrenamtlich tätigen Men-
schen in Frage gestellt wurde. Ein Problem, das zahlreiche Bürger 
betraf, denn jeder dritte Deutsche engagiert sich im Rahmen ei-
nes Ehrenamts.

Seit vielen Jahren hat es sich die Bundesregierung zur Aufgabe 
gemacht, ehrenamtliches Engagement zu fördern. Im Zuge dieser 
Förderung wurde im letzten Quartal 2009 die Haftung von ehren-
amtlichen Vorstandsmitgliedern von Vereinen und Stiftungen mit 
dem Ziel einer entsprechenden Haftungsbeschränkung neu ge-
ordnet. Das sogenannte „Gesetz zur Begrenzung der Haftung von 
ehrenamtlichen Vereinsvorständen“ hat seit dem 03.  Oktober 
2009 Gültigkeit und wurde mit der Einführung des § 31a in das 
Bürgerliche Gesetzbuch manifestiert.

Gesetzliche Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch
Unter diesen neuen Paragraphen fallen Vorstandsmitglieder von 
Vereinen, die entweder unentgeltlich in Vereinen tätig sind oder 
mit maximal 500 Euro pro Jahr vergütet werden. Analog (Verweis 
in § 86 BGB) gilt der § 31 a BGB auch für ehrenamtlich tätige Vor-
stände von Stiftungen.

Verletzt ein Vorstand seine Pflichten – ob aktiv oder durch Unter-
lassen – haftet er dem Verein bzw. der Stiftung oder auch den 
Mitgliedern gegenüber demnach künftig nur, wenn er grob fahr-
lässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Für den Fall der leichten 
Fahrlässigkeit haftet er im sogenannten Innenverhältnis nicht 
mehr. 

Die Haftung gegenüber Dritten wird durch das neue Gesetz nicht 
beschränkt. Daher haftet der Vereinsvorstand nach außen auch 
gegenüber Dritten, und zwar auch in Fällen einfacher Fahrlässig-
keit. Hintergrund ist, dass der außenstehende Dritte im Fall der 
Uneinbringlichkeit des Schadenersatzes gegenüber dem Verein 
nicht schlechter gestellt werden soll. 

Soweit er nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat, 
wird dem Vorstand allerdings in diesem Fall ein Freistellungsan-
spruch gegenüber seinem Verein gewährt (§ 31a, Absatz 2 BGB). 
Dies gilt somit auch für Haftungsfälle wegen nicht abgeführter 
Sozialversicherungs- und/oder Steuerbeträge. Die nun gegebene 
Beschränkung der „Organhaftung“ stellt eine grundsätzliche Bes-
serstellung des entsprechenden Ehrenamtes dar. Sie gleicht die 
eingangs formulierte Maxime des pauschal haftenden Vorstands-
mitgliedes aus. 

Auch wenn sich die Bedingungen für ehrenamtlich tätige Vorstän-
de damit verbessert haben: 

Ein Risikotransfer der verbleibenden Haftungsrisiken ist nach wie 
vor sinnvoll und unbedingt anzuraten. Denn trotz Ausschluss der 
Haftungsrisiken bei leichter Fahrlässigkeit, ist die Neuregelung 
kein Freibrief, zumal zahlreiche Haftungsfälle durch grob fahrläs-
siges Verhalten ausgelöst werden, für das die Haftungsprivilegie-
rung gerade nicht gilt. Für sozialversicherungsrechtliche Haf-
tungsfälle und die steuerrechtliche Haftung von ehrenamtlichen 
Vorstandsmitgliedern gilt sie nicht.

„Ehrenamt schützt vor  
Haftung nicht?“
Die Haftung von ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern von Vereinen und Stiftungen 
wurde 2009 beschränkt. Diese Änderung gilt jedoch nur unter bestimmten Bedingungen – 
eine Versicherungslösung ist nach wie vor unentbehrlich.
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Zur Absicherung von ehrenamtlichen Verantwortungsträgern 
empfiehlt sich der Abschluss  einer Vermögensschaden-Haft-
pflicht-Versicherung zugunsten von Vereinsorganen, zum Beispiel 
in Form einer D&O- oder einer allgemeinen Vereins-Haftpflicht-
Versicherung. 

Sowohl bei einem Neuabschluss als auch bei der Überprüfung 
einer bestehenden Versicherungslösung ist zu beachten, dass der 
Vertrag auf den besonderen Bedarf und die Besonderheiten des 
Vereins-/Stiftungsrechts abgestellt ist. 

Ein Punkt, dem die besonderen Versicherungsbedingungen für 
Vereine und Stiftungen durch die Funk Gruppe stets Rechnung 
tragen.  

Welchen konkreten Einfluss die neue Haftungsbeschränkung auf 
die Preisgestaltung von D&O-Versicherungen hat, lässt sich pau-
schal nicht beantworten. Denn dabei spielen verschiedene Para-
meter, wie zum Beispiel der individuelle Schadenverlauf, eine 
Rolle. Wichtig ist daher, den jeweiligen Einzelfall zu betrachten. 
Dass der Versicherungsmarkt auf diese Haftungsentschärfung 
mit Prämienreduzierungen reagiert, kann entgegen verschiedener 
Meldungen nicht bestätigt werden.

Festzuhalten bleibt, dass eine Beratung hinsichtlich der passen-
den Absicherung von ehrenamtlichen Vereins- bzw. Stiftungsvor-
ständen nach wie vor empfehlenswert ist. 

Matthias Lange
m.lange@funk-gruppe.de
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Erstmals erarbeiteten die Teilnehmer in diesem Rahmen eigene 
Ergebnisse in Form von Workshops. Im Mittelpunkt stand dabei 
die Identifikation von Risiken in den verschiedenen Projektpha-
sen – von der Akquisition über Angebot und Ausführung bis hin 
zur Gewährleistung. 

Nach der Durchführung der Workshops stellten die jewei-
ligen Moderatoren dem Plenum die Ergebnisse vor. Ziel war es, 
Checklisten zur Identifikation von Risiken in Bauprojekten zu 
erarbeiten. 

Dazu Herr Andreas Chronz, Prokurist bei Schäfer Bauten GmbH: 
„Durch die Workshop-Form waren alle Teilnehmer aktiv in die 
Veranstaltung eingebunden. Ich fand es sehr positiv, wie offen in 
den Gruppen über Unternehmensrisiken diskutiert wurde“. 

Herr Prof. Motzko von der TU Darmstadt wird die Auswertung der 
Arbeitsergebnisse vornehmen und für die Mitglieder des Arbeits-
kreises zusammenfassen. 

GdW  
Verbandstag 
Berlin 2009
Auf dem GdW Verbandstag in Berlin war die Funk BBT am 4. No-
vember 2009 mit einem eigenen Messestand vertreten. 

Die diesjährige Veranstaltung fand unter dem Motto „Die deut-
schen Wohnungsunternehmen: Gut und sicher wohnen auch in 
schwierigen Zeiten“ statt. Rund 500 Besucher informierten sich 
über die Trends und Entwicklungen der Branche.

Arbeitskreissitzung 
„Bauwirtschaft“

Am 3. November 2009 fand die dritte Sitzung 
des Arbeitskreises „Risiko-Management für 
Unternehmen der Bauwirtschaft“ in Ratingen 
statt.
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Kontakte
Alles auf einen Blick. FUNK-BBT GMBH.  
Ihre Versicherungsmakler für die Wohnungs
wirtschaft.

Funk-BBT GmbH

Budapester Str. 31 · 10787 Berlin
fon +49 30 250092-0 · fax +49 30 250092-755
E-Mail: info@funk-gruppe.de
www.funk-gruppe.com

Geschäftsführung Claudius Jochheim 
Christine Seiler
Hartmut Heidenreich 

Kundenberatung Uwe Beske 
Stefan Cichon 
Christoph Hasenohr  
Silvana Schielke 

Vermögens-Haftpflicht-/ 
Rechtsschutz-/ 
D&O-Versicherungen

Michael Pfeifer

Haftpflicht-/ 
Unfall-Versicherungen

Michaela Kreß  
Detlev Zwintscher

Altersversorgung Ernst-Georg Hennig 
Carsten Weidemann

Sach-Versicherungen Norbert Töpfer 
Oliver Jakubith 
Axel Nold

Technische Versicherungen Dirk Berthold 
Gerd Creuzberger

Kraftfahrt-Versicherungen Astrid Hähnel 
Reinhard Schulz

Immobilienwirtschaft Hartmut Heidenreich 
Henri Lüdeke

Kundenbetreuung IT- 
Versicherungsmanagement

Michael Zwingelberg
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